
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1985/11/13 84/17/0037
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1985

Index

Verwaltungsverfahren - ZustellG

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §13 Abs1

ZustG §5 Abs1

ZustG §9

Rechtssatz

Wird das Anbringen von mehreren Personen gemeinsam eingebracht, dann gilt die an erster Stelle genannte Person

als ihr gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter. Mit der Zustellung EINER Ausfertigung des (das Anbringen

erledigenden) Bescheides an den erstgenannten Einschreiter ist die Zustellung an BEIDE Einschreiter bewirkt, auch

wenn die Zustellverfügung und der Rückschein BEIDE Einschreiter (gemeinsam) als Empfänger bezeichnen.
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